
Räumliche Strategie erarbeiten.
Hinweise für die Revision der Ortsplanung  
der Zuger Einwohnergemeinden.

Das vorliegende Faltblatt zeigt den Gemeinden 
einen möglichen Ablauf zur Erarbeitung einer 
räumlichen Strategie sowie die Inhalte der ein-
zelnen Schritte auf. Entscheidend ist dabei 
nicht der Name (Bild, Planung, Konzept sind 
auch denkbar). Wichtig ist aufzuzeigen, wohin 
die «räumliche» Reise geht. Im Fokus stehen 
dabei die qualitätsvolle räumliche Entwicklung 
sowie der Erhalt und Ausbau der bestehenden 
Qualitäten des Orts. 

Die elf Gemeinden des Kantons Zug müssen 
bei ihrer nächsten Ortsplanungsrevision aufzei-
gen, wie sie das bevorstehende Wachstum in-
nerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets 
aufnehmen werden. Hintergrund bilden das 
revidierte Raumplanungsgesetz (RPG) und die 
Raumplanungsverordnung (RPV) sowie der vom 
Kantonsrat beschlossene Einzonungsstop, 
durch welche die Gemeinden zu einer konse-
quenten Innenentwicklung angehalten werden. 
Unter Einbezug der Bevölkerung setzen sich die 
Gemeinden sinnvollerweise bereits zu Beginn 
der Ortsplanungsrevision mit ihrer langfristigen 
räumlichen Entwicklung auseinander. Eine 
Möglichkeit für eine solche Gesamtschau bietet 
die räumliche Entwicklungsstrategie.

Beispiele aus anderen Kantonen und Gemeinden Um was geht es?
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Die Planung der Gemeinden hat sich auf die 
Grundlagen von Bund und Kanton zu stützen. 
Dieses Prinzip ist ein zentraler Baustein der 
Raumplanung in der Schweiz und gilt es auch 
bei der Erarbeitung einer räumlichen Strategie 
zu berücksichtigen.

Räumliche Strategie Gemeinde

Bundesverfassung (BV)

Planungs- und Baugesetz (PBG) 
Verordnung zum PBG (V PBG)

Bebauungsplan Baugesuch

BauordnungZonenplanevtl. kommunaler Richtplan

Kantonaler Richtplan 

Sachpläne
Raumplanungsgesetz (RPG) 

Raumplanungsverordnung (RPV)

Baudirektion  
Amt für Raumplanung

Einordnung in Planungen von Bund und Kanton 

Die Strategie, als informelles und flexibles Ins-
trument kann laufend angepasst werden und 
dient insbesondere der Erfüllung folgender 
Zwecke: 

 - Grundlage für die Ortsplanungsrevision
 - Grundlage für nachfolgende Planungen
 - Darstellung der mittel- und langfristigen 

räumlichen Entwicklungsvorstellung 
 - Möglichkeit zum Einbezug der Bevölkerung
 - Abstimmung mit übergeordneten Planun-

gen des Bundes und des Kantons sowie 
mit den benachbarten Gemeinden

 - Kommunikation gegenüber und Austausch 
zwischen der Bevölkerung, den Behörden 
und Planenden

BUND

KANTON

GEMEINDE

Die räumliche Strategie wird deshalb vorgän-
gig an die Ortsplanungsrevision erarbeitet und 
die Erkenntnisse sind Bestandteil dieser. Die 
Strategie ist für den Kanton nicht verbindlich. 
Ob ein kommunaler Richtplan als strategisches 
Instrument sinnvoll ist, ist für jede Gemeinde 
einzeln zu entscheiden. 

Räumliche Entwicklungsstrategie Lenzburg, Kanton Aargau

Entwicklungskonzept Zug, Kanton Zug

Strategischer Rahmenplan Zumikon, Kanton Zürich

Räumliches Leitbild Bellach, Kanton Solothurn

Die Räumliche Entwicklungsstrategie (RES) der 9'300 Einwohner 
(Ende 2016) zählenden Stadt Lenzburg ist für die mit Planung be-
auftragten Behörden verbindlich und wurde vom Stadtrat verab-
schiedet. Die Bevölkerung wurde im Rahmen von vier Workshops 
sowie durch die öffentliche Auflage in den Prozess eingebunden. 
Die RES ist Grundlage für die laufende Revision der Nutzungspla-
nung und besteht aus einem Grundkonzept (zeigt die angestrebte 
räumliche Entwicklung) und drei Teilstrategien «Städtischer Frei-
raum», «Landschaft» und «Siedlungsentwicklung nach innen». Dar-
gestellt wird die RES in einem Bericht, dem Gesamtplan sowie je-
weils einem Plan zu den Teilstrategien.

Zumikon (5'100 Einwohner, Ende 2016) hat in Zusammenarbeit mit 
der ETH Zürich, Professur für Architektur und Städtebau von Prof. 
Kees Christiaanse in einer ersten Phase mit den wichtigsten Vertre-
tern der Gemeinde sowie externen Experten an vier Workshops die 
grobe Entwicklungsrichtung erarbeitet. Diese wurde in einer zweiten 
Phase an Ideenwerkstätten mit den Grundeigentümern weiterentwi-
ckelt und zu einem strategischen Rahmenplan vertieft. Der Plan ist 
Grundlage für die Revision der Bau- und Zonenordnung. Der strate-
gische Rahmenplan beinhaltet vier Teilstrategien («Siedlungsraum 
und Grünraum», «Entwicklungsräume», «Aufwertung Langsamsver-
kehrsnetz» und «Bauliche Entwicklungsperimeter»). 

Das räumliche Leitbild der Gemeinde Bellach (5'300 Einwohner, 
Ende 2016) ist die Grundlage und Strategie des Gemeinderats für 
die Ortsplanungsrevision. Das Leitbild wurde von einer Spezial-
kommission «Ortsplanung» erarbeitet und von der Gemeindever-
sammlung genehmigt. Das Leitbild definiert 16 Ziele mit Massnah-
men, welche gegliedert werden in die Themen «Bellach - unser 
Dorf», «Bellach und seine Siedlungsentwicklung», «Bellach als 
Wohnstandort», «Bellach und seine Arbeitsplatzgebiete», «Bellach 
und seine Landschaft» und «Bellach und seine Erschliessung». Je-
des Thema wird auf einem Plan räumlich verankert. 

Die Stadt Zug (29'800 Einwohner, Ende 2016) hat als erster 
Schritt für die Ortsplanungsrevision ein Entwicklungskonzept erar-
beitet. Im Vorfeld fand eine Zukunftskonferenz mit 140 Personen 
aus der Bevölkerung statt, zusammen hat man die wichtigsten 
Handlungsfelder und Massnahmenideen erarbeitet. Das Konzept 
ist Grundlage für die Überarbeitung der Ortsplanung, welche in 
einer Revision des kommunalen Richtplans, des Zonenplans und 
der Bauordnung mündet. Das Konzept besteht aus 36 Strategien 
zu den Themenfeldern «Motivation und Aufgabe», «Landschaft», 
«Stadtstruktur», «Verkehr» und «Quartierentwicklung». Die einzel-
nen Strategien werden untermalt mit Text, Plan und Bild. 

Strategischer Rahmenplan

Plan zur Strategie «Der Gestaltung der 
Siedlungsränder wird verstärkt  
Beachtung geschenkt.», Themenfeld 
Landschaft 

Plan zum Thema «Bellach und seine Siedlungsentwicklung»

GesamtplanGrundkonzept

Zug, August, 2017

Im Kanton Zug sind die Gemeinden gesetzlich 
nicht verpflichtet, eine räumliche Strategie zu 
erarbeiten, doch spätestens im Bericht nach 
Art. 47 RPV haben die Gemeinden darzulegen, 
wie sie in der Ortsplanungsrevision der Forde-
rung einer Entwicklung nach innen nachkom-
men.

www.lenzburg.ch

www.zumikon.ch

www.stadtzug.ch

www.bellach.ch

Titelbild
Schrägaufnahme, 1. Mai 2003, Amt für Raumplanung 
 
1a Grundlagen und Rahmenbedingungen zusammenstellen: 
Richtplan Kanton Zug UND Bevölkerungszenarien Kanton Zug , 
www.zg.ch/behoerden/baudirektion/amt-fur-raumplanung, 
besucht Juli 2017 
1b Ortsbezogene Analyse durchführen: eigene Darstellungen, 
in Zusammenarbeit mit S2L Landschaftsarchitekten 
2b Bild entwickeln: eigene Darstellung 
3 In raumplanerische Instrumente umsetzen:  
alle Abbildungen: www.cham.ch/de/wohneninfrastruktur/woh-
nen/bauen/baugesucheberatung

Beispiele aus anderen Kantonen und Gemeinden: 
Räumliche Entwicklungsstrategie Lenzburg, Kanton Aargau:  
www.lenzburg.ch/de/wirtschaft-_content---1--1014.html, Juli 2017 
Strategischer Rahmenplan Zumikon, Kanton Zürich 
http://www.zumikon.ch/de/politik/schwerpunktthemen/ent-
wicklungsstudie/, besucht Juli 2017 
Entwicklungskonzept Zug, Kanton Zug, http://www.stadtzug.ch/
dl.php/de/0d7y5-2j3ogd/Entwicklungskonzept_Low.pdf, besucht 
Juli 2017 
Räumliches Leitbild Bellach, Kanton Solothurn, http://www.bel-
lach.ch/R%C3%A4umliches_Leitbild_2013, besucht Juli 2017 



Zu Beginn sind die wichtigsten Grundlagen des Bundes und des 
Kantons, aber auch der Gemeinde zu sichten und die für die Ge-
meinde relevanten Aussagen zusammenzutragen. Die Rahmenbe-
dingungen sind äusserliche, die Entwicklung der Gemeinde beein-
flussende Faktoren, die unveränderbar sind. 

Grundlagen
 - Bund: Sachpläne, Inventare (z.B. BLN, ISOS)
 - Kanton: Planungs- und Baugesetz (PBG), Verordnung zum  

Planungs- und Baugesetz (V PBG), Richtplan
 - Gemeinde: kommunale Richtpläne, Bauordnung & Ortsplan, 

Bebauungspläne, Arealbebauungspläne, Merkblätter 
 - Gemeindedossiers Amt für Raumplanung
 - Verkehrsmodell
 - Statistische Daten (Internetseiten Kanton und Bund)
 - Geoportal Kanton Zug (zugmap.ch)
 - Inventare, LEK, div. Strategien, Verkehrskonzepte
 - .....

Rahmenbedingungen
 - Zunehmende Bevölkerung und Alterung der Gesellschaft
 - Steigende Nachfrage nach Wohnraum 
 - Kantonaler Finanzausgleich
 - Einzonungsstop 
 - Verändertes Mobilitätsverhalten
 - .....

Untenstehende Grafik zeigt ein mögliches Vorgehen. In einem ers-
ten Schritt geht es um das Zusammentragen der Grundlagen und 
der Definition von Rahmenbedingungen. Wichtiger Bestandteil der 
Vorbereitung ist die ortsbezogene Analyse. Die Frage, wie die Ge-
meinde heute aussieht, wird dabei beantwortet. Basierend auf der 
Vorbereitung wird in einem nächsten Schritt die eigentliche Strate-
gie, bestehend aus Zielen und einem Bild, erarbeitet. 

1a Grundlagen und Rahmenbedingungen zusammenstellen

 2a Ziele formulieren

 2b Bild entwickeln

Möglichkeiten zur Mitwirkung

1b Ortsbezogene Analyse durchführen
 - Umfrage bei der Bevölkerung und beim lokalen Gewerbe
 - Gespräche mit Eigentümern/Betroffenen

 - Mitwirkung gemäss RPG / RPV
 - Erstellen Bericht nach Art. 47 RPV

 - Einbezug der Bevölkerung im Rahmen von Workshops  
(Zukunftswerkstatt)

 - Polithearings mit Ortsparteien
 - Social Media, zum Beispiel Internetplattform für Fragen,  

 Antworten und Projektideen der Bevölkerung
 - klassische Kanäle wie Zeitung und Radio

Denkbarer Ablauf für die Erarbeitung der Strategie Die einzelnen Schritte

Beispiele

Beispiele Beispiele

1. VORBEREITUNG

2. STRATEGIE

Grundlage: Richtplan Kanton Zug

Beispiel einer einfachen Analyseskizze

Dadurch Zerschnitt hofartiger Freiraum, 
Ausgleich durch qualitative Aufwertung

Erweiterungsbau 3-geschossig

Rahmenbedingung: Bevölkerungszenarien Kanton Zug 2010/2015

In der ortsbezogenen Analyse wird die bisherige Entwicklung (quali-
tativ und quantitativ), die heutige Situation der Gemeinde sowie die 
Herausforderungen der Planung betrachtet. Untenstehende Auflis-
tung zeigt eine Auswahl von Themen. Für jede Gemeinde können 
die für sie relevanten Themen unterschiedlich sein.

Mögliche Themen
 - Position der Gemeinde im Kanton Zug
 - Räumliche, demographische und wirtschaftliche Entwickung
 - Siedlungs- und Landschaftsqualität
 - Öffentlicher Raum und Freiraum
 - Entwicklung Nachbargemeinden
 - Umwelt, Verkehr/Mobilität
 - Identität und sozialräumliche Anliegen
 - ..... 

Mögliche Fragestellungen
 - Wie war die Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung? 
 - Welche Gebiete sollen verdichtet werden?
 - Wo bestehen Bauland- und/oder Ausnützungsreserven?
 - Welches sind die prägenden landschaftlichen Flächen?
 - Was für Wohnraum ist nachgefragt (Ein- /Mehrfamilienhäuser)?
 - Wie ist die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr?
 - Gibt es genügend qualitativ hochstende öffentliche Räume?
 - Welches sind die prägenden Bauten im Siedlungskörper?
 - ......

Betrachtung der Verdichtungsmöglichkeiten eines Quartiers

Ortsbezogene Analyse durchführen

Ziele und Handlungsanweisungen formulieren In raumplanerische Instrumente umsetzen

Bild entwickeln

§$ 1a 2a 3

2b1b

Grundlagen und Rahmenbedingungen zusammenstellen

 3 In raumplanerische Instrumente umsetzen

3. UMSETZUNG

Basierend auf den Grundlagen, den Rahmenbedingungen und den 
Erkenntnissen der ortsbaulichen Analyse werden die Ziele für die 
zukünftige räumliche Entwicklung formuliert. Dieser Schritt ist eng 
mit der Anlayse verbunden und deckt deshalb auch ähnliche The-
menfelder ab. Die Auswahl beschränkt sich auf Themen mit räumli-
chen Auswirkungen.

Mögliche Themen
 - Position der Gemeinde im Kanton Zug
 - Räumliche, demographische und wirtschaftliche Entwickung
 - Siedlungs- und Landschaftsqualität
 - Entwicklung Nachbargemeinden
 - Umwelt
 - Verkehr
 - .....

Für die Ziele werden Handlungsanweisungen, also die Massnahme, 
die zum Erreichen der Ziele notwendig sind, formuliert. 

Beispiele
Beispiele

1. Ziel: Entwicklung innerhalb bestehendem Siedlungsgebiet 
> Handlungsanweisung: Verdichtungsgebiete festlegen

2. Ziel: Vernetzung Siedlung- und Landschaftsraum erhöhen 
> Handlungsanweisung: Fuss- und Velowege ausbauen

3. Ziel: Lokales Gewerbe fördern  
> Handlungsanweisung: Gebiete für Gewerbe sichern

4. Ziel: Durchmischung der Bevölkerung erhöhen  
> Handlungsanweisung: Angebot an unterschiedlichen   
Wohnungsgrössen schaffen

Das Bild zeigt die räumliche Umsetzung der im vorherigen Schritt 
erarbeiteten Ziele. 
 
Die Darstellungsart ist frei, so kann es eine Karte auf Grundlage 
der amtlichen Vermessung, eine dreidimensionale Darstellung der 
Bebauung oder eine Kombination derselben sein. Ergänzt werden 
kann die Darstellung mit Fotos von Gebieten oder Themen, die in 
der Strategie vorkommen. 

Das Bild bildet zusammen mit den Zielen und Handlungsanweisung 
die Strategie und damit die konzeptionelle Grundlage für die Um-
setzung. Das Bild zeigt, in welchen Gebieten eine Entwicklung er-
wünscht ist, aber auch welche Gebiete erhalten oder sogar abge-
zont werden sollen. Es macht zum Beispiel auch Aussagen darüber, 
welche Freiräume geschont werden, wo neue Nutzungen angesie-
delt werden oder wo die Anbindung an den öffentlichen Verkehr 
gestärkt wird. 

In dieser Phase können auch Verfahren (z.B. Wettbewerb oder Test-
planung) durchgeführt werden. Dies macht dann Sinn, wenn für die 
Entwicklung des Bilds vertiefte Erkenntnisse für ein Gebiet oder für 
ein Thema notwendig sind.

Beispiel eines Strategieplans mit den wichtigsten Zielen räumlich dargestellt. 
Ergänzt werden kann der Plan mit Fotos der Gemeinde oder Referenzbildern. 

Mit der entwickelten Strategie hat die Gemeinde die Grundlage für 
die Umsetzung in raumplanerische Instrumente gelegt. Die Resul-
tate fliessen in die anstehende Ortsplanungsrevision ein. Neben 
der Grundlage für die Revision der Bauordnung und des Zonen-
plans kann die Strategie auch als Ausgangslage für Gestaltungs-
richtlinien, Parkplatzreglemente, städtebauliche Konzepte usw. 
dienen. 

Je nach Gemeinde ist die Ausarbeitung eines kommunalen Richt-
plans sinnvoll. Mit diesem werden die Erkenntnisse der Strategie 
behördenverbindlich gesichert. 

Im erläuternden Bericht nach Art. 47 der Raumplanungsverord-
nung (RPV), der neben der angepassten Bauordnung und dem Zo-
nenplan ein wichtiger Bestandteil der Ortsplanungsrevision ist, 
sind die Erkenntnisse aus der im Rahmen der räumlichen Strategie 
erfolgten raumplanerischen und gestalterischen Auseinanderset-
zung mit der Entwicklung der Gemeinde darzulegen. Es sind unter 
anderem die Massnahmen aufzuführen, welche die Gemeinde zur 
Aufnahme des zukünftigen Wachstums innerhalb des bestehenden 
Siedlungsgebiets trifft. 

Cham: Bauordnung, Zonenplan, 
kommunale Richtplankarte Siedlung 
und Landschaft sowie erläuternder 
Bericht nach Art. 47 RPV zur Teilre-
vision der Ortsplanung 2002-2006

Das Bild zeigt eine künftige räumliche Entwicklung der Gemeinde, 
bezieht dabei das ganze Gemeindegebiet inkl. der Nachbargemein-
den mit ein und beantwortet damit die Frage, wie die Gemeinde in 
Zukunft aussehen soll. Im dritten Schritt wird das Bild umgesetzt. 
Die Bevölkerung ist möglichst zu Beginn in den Prozess einzubezie-
hen, um einerseits auf Vorbehalte bezüglich Innenentwicklung früh-
zeitig eingehen und so die Akzeptanz verbessern zu können und um 
andererseits die individuellen Vorstellungen an die Identität und den 
Charakter der Gemeinde in den Prozess einfliessen zu lassen. 

Erweiterung Besucherparkplätze gebündelt

Anpassung Tiefgarage notwendig


